
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/5/12 3Ob326/54,
2Ob381/51, 1Ob480/53, 6Ob230/62

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1954

Norm

JWG §31

Rechtssatz

Ein Grund zur Befürchtung, daß die bereits verwahrloste Minderjährige weiter verwahrlosen könnte, wenn sie nicht

sofort aus der bisherigen Umgebung herausgenommen wird, genügt für die Anordnung der vorläu gen

Fürsorgeerziehung der Minderjährigen.
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